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1. Planungsgegenstand 

 

1.1 Einordnung des Plangebietes 

Das Plangebiet befindet sich rund 1.000 m westlich des historischen Stadtkerns von Ziesar und 

rund 200 m westlich der Rinderanlage der Fiener Agrargenossenschaft Ziesar eG südlich der 

Paplitzer Chaussee. 

Das Sondergebiet Photovoltaikanlage wird wie folgt begrenzt: 

- im Süden durch einen Erdwall mit einem dahinter liegenden Waldweg und Wald nach 

LWaldG, 

- im Westen durch einen überwiegend mit Waldbäumen bestockten Erdwall und Wald nach 

LWaldG, 

- im Norden durch einen in der Regel zwischen rund 3 m und 10 m breiten Streifen 

Ruderalfluren und daran anschließenden Intensivacker sowie 

- im Osten durch Intensivacker und Ackerbrache. 

Das Plangebiet umfasst jeweils teilweise die Flurstücke 347/1 (für den geplanten Solarpark) 

sowie die Flurstücke 492, 494, 496 498 und 499 (für die Geh- Fahr- und Leistungsrechte) der 

Flur 10, Gemarkung Ziesar mit einer Fläche von rund 1,38 ha. 

Die festgesetzte nördliche und östliche Grenze des räumlichen Geltungsbereiches im Bereich des 

Solarparks ist identisch mit der Flurstücksgrenze. Die westliche und südliche Grenze des 

räumlichen Geltungsbereiches im Bereich des Solarparks sind neu zu bildende Grenzen, die sich 

am Hangfuß der benachbarten Erdwälle orientieren und unter Bezug auf bestehende 

Flurstücksgrenzen eindeutig bestimmt werden. Für eine etwaige Einbeziehung des westlichen 

Teiles und des südlichen Streifens des Flurstücks 347/1 mit dem teilweise waldartigen 

Baumbestand in das Plangebiet besteht nach derzeitigem Sachstand kein städtebauliches 

Erfordernis. Die außerhalb des definierten räumlichen Geltungsbereiches gelegenen Teile des 

Flurstücks 347/1 sind daher nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes planungsrechtlich weiterhin 

dem Außenbereich zuzuordnen. Auch die Einfriedungen des Solarparks sind nur innerhalb oder 

an der Grenze des Plangebietes zulässig. 

 

1.2 Anlass und Ziel der Planung 

Die Fiener Agrargenossenschaft Ziesar eG beabsichtigt als Vorhabenträger die Errichtung einer 

großflächigen Freiflächen-Photovoltaikanlage im Plangebiet. 

Ziel des Bebauungsplanes ist entsprechend die Sicherung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage 

inklusive der erforderlichen Erschließung. 

 

1.3 Erforderlichkeit der Planung 

Das Plangebiet ist gegenwärtig planungsrechtlich dem Außenbereich zuzuordnen. 

Photovoltaikanlagen sind keine privilegierten Bauvorhaben i.S. von § 35 Abs. 1 BauGB. 

Überdies scheidet die Zulässigkeit als sonstiges Vorhaben im Außenbereich gem. § 35 Abs. 2 

BauGB aus, da in der Regel eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange vorliegt (Widerspruch 

zu Darstellungen des Flächennutzungsplanes, Belange des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege, natürliche Eigenart der Landschaft). Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit 

kann daher nur im Wege der Aufstellung eines Bebauungsplanes hergestellt werden.  
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1.4 Verfahren 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ziesar hat am 03.12.2020 die Aufstellung des 

Bebauungsplanes beschlossen. 

Am 16.07.2020 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ziesar den Vorentwuf des 

Bebauungsplanes gebilligt. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

erfolgte mittels Auslegung im Zeitraum vom 07.09.2020 bis zum 05.10.2020. Parallel wurden 

mit Schreiben vom 01.09.2020 die berührten Behörden gemäß § 4 Abs.1 BauGB frühzeitig 

beteiligt. 

Das Kapitel wird im weiteren Verfahren ergänzt. 

 

 

2. Analyse des Plangebietes 

 

2.1 Nutzungs- und baustrukturelle Einordnung in die Umgebung 

Das Plangebiet liegt rund 200 m südlich der Paplitzer Chaussee knapp 400 m westlich des 

Ortsausgangs von Ziesar. 

Das Plangebiet grenzt im Norden und Osten an Ackerflächen sowie im Süden und Westen an 

Waldflächen. Zwischen den im Osten liegenden Ackerflächen und den Waldflächen grenzt auch 

ein rund 40 m breiter Streifen Brachland an das Plangebiet an.  

 

 

2.2 Realnutzung / Biotoptypen 

Das Sondergebiet diente früher als Stallanlage für die Schweinehaltung. Im Gebiet sind noch 

zwei ruinöse Ställe (Grundflächen rund 690 m
2
 und 400 m

2
) und weitere Reste baulicher 

Nebenanlagen (z. B. ein Silo und diverse  Betonflächen) vorhanden. Alle baulichen Anlagen sind 

seit langem ungenutzt und werden auch langfristig nicht mehr benötigt. Inklusive der Ställe ist 

eine Grundfläche von insgesamt rund 2.300 m
2
 versiegelt.  

Die Anlage ist zu drei Seiten von bis zu rund 2 m hohen und 6 bis 8 m breiten Erdwällen 

eingefasst. Die Vegetation in den unversiegelten Bereichen wird durch ein Mosaik teils 

unterschiedlich ausgeprägter ruderaler Pionier-, Gras- und Staudenfluren bestimmt, die im 

nordwestlichen Grenzbereich durch rund 10-jährige infolge von natürlicher Sukzession 

entstandene Kiefern (Pinus sylvestris) durchsetzt sind. In der Anlage stehen auch einzelne 

Holundersträucher (Sambucus nigra). 

Die Brachfläche kann in seiner Gesamtheit dem Biotoptyp Betriebsstandort industrieller 

Landwirtschaft (Zahlencode: 12420) zugeordnet werden. 

Der für Geh- Fahr- und Leistungsrechte festgesetzte Teil des Plangebietes umfasst von West 

nach Ost einen rund 115 m langen Abschnitt Intensivacker (Biotoptyp: intensiv genutzte 

Sandäcker – Zahlencode: 09134), den rund 105 m langen Teilabschnitt eines bestehenden rund 

4 m breiten Fahrweges inkl. Randstreifen (Biotoptyp: unbefestigter Weg – Zahlencode: 12651) 

und einen rund 270 m langen Abschnitt innerhalb einer Stallanlage, in dem durchgehend ein 

mindestens 3 m breiter betonierter Weg verläuft (Bestandteil des Biotoptyps Gebäude 

industrieller Landwirtschaft – Zahlencode: 12420).  
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2.3 Reliefverhältnisse 

Das Sondergebiet liegt in relativ flach in südliche Richtung geneigter Hanglage. Dabei steigt das 

natürliche Höhenniveau des Geländes von etwa 58,5 m über NHN an der südlichen 

Plangebietsgrenze auf über 61 m über NHN im Bereich der nördlichen Plangebietsgrenze an. Die 

ehemalige Schweineanlage ist an der östlichen, südlichen und westlichen Seite von künstlich 

aufgeschütteten bis zu rund 2 m hohen und 6 bis 8 m breiten Erdwällen eingefasst. Das 

natürliche Höhenniveau ist darüber hinaus im Bereich der bestehenden baulichen Anlagen 

insbesondere durch Rampen, Gruben, Silos und Aufschüttungen modifiziert worden. 

Die Geländeoberfläche des Plangebietes liegt zwischen 58,4 m und 62,4 m über NHN. 

 

2.4 Verkehr 

Die ehemalige Schweineanlage wurde dem Vernehmen nach früher über Waldwege von 

Südosten in Verbindung mit dem Weg entlang der Südseite der Stallanlage der Fiener 

Agrargenossenschaft Ziesar eG von der Paplitzer Chaussee her erschlossen. Die Hauptzufahrt 

zur Anlage befindet sich entsprechend an der südöstlichen Ecke des Plangebietes.   

 

2.5 Eigentumsverhältnisse/Grunddienstbarkeiten und Baulasten 

Die Flurstücke des Plangebietes befindet sich mit Ausnahme des Flurstücks 492 im Eigentum 

der Fiener Agrargenossenschaft Ziesar eG. Das Flurstück 492 hat einen anderen privaten 

Eigentümer. 

Grunddienstbarkeiten und Baulasten sind nicht bekannt. 

 

 

3. Planungsvorgaben und fachbezogene Anforderungen 

 

3.1 Landes- und Regionalplanung 

Gemeinsames Landesentwicklungsprogramm Berlin/Brandenburg vom 18.12.2007 

Das Gemeinsame Landesentwicklungsprogramm enthält die Grundsätze und Ziele für die 

Entwicklung des Gesamtraumes Brandenburg-Berlin, das Leitbild der dezentralen Konzentration 

sowie Grundsätze und Ziele für die Fachplanungen. Seine Festlegungen sind Grundlage für die 

Landesentwicklungspläne. 

Gemeinsames Landesentwicklungsprogramm Berlin/Brandenburg vom 18.12.2007 

Das Gemeinsame Landesentwicklungsprogramm enthält die Grundsätze und Ziele für die 

Entwicklung des Gesamtraumes Brandenburg-Berlin, das Leitbild der dezentralen Konzentration 

sowie Grundsätze und Ziele für die Fachplanungen. Seine Festlegungen sind Grundlage für die 

Landesentwicklungspläne. 

Für die Stadt Ziesar sind im Zuge des vorliegenden Planverfahrens folgende im Gemeinsamen 

Landesentwicklungsprogramm Berlin/Brandenburg genannten Grundsätze und Ziele als 

wesentlich anzusehen: 
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1. Durch eine nachhaltige und integrierte ländliche Entwicklung sollen die Land-, Forst- und 

Fischereiwirtschaft, die touristischen Potentiale, die Nutzung  regenerativer Energien und 

nachwachsender Rohstoffe in den ländlichen Räumen als Teil der Kulturlandschaft 

weiterentwickelt werden (§ 4 Abs. 2). 

2. Die Naturgüter Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und Tierwelt sollen in ihrer Funktions- und 

Regenerationsfähigkeit sowie ihrem Zusammenwirken gesichert und entwickelt werden. Den 

Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden. (§ 6 Abs. 1) 

 

Landesentwicklungsplan Hauptstadtraum Brandenburg-Berlin (LEP HR)  

Die Verordnung über den LEP HR ist am 01.07.2019 in Kraft getreten. Der LEP HR 

konkretisiert die im Gemeinsamen Landesentwicklungsprogramm genannten Grundsätze und 

Ziele sachlich und räumlich für den Gesamtraum Berlin-Brandenburg. Er konzentriert sich auf 

die allgemeine Festlegung des Siedlungsraumes und des zu erhaltenen Freiraumes sowie auf 

Festlegungen zur Verkehrsplanung. 

Für die Stadt Ziesar selbst ergeben sich unter Berücksichtigung der Intensionen und des 

Geltungsbereiches des Bebauungsplanes insbesondere folgende Ziele und Grundsätze:  

 

Kulturlandschaften und ländliche Räume: 

Grundsätze - Die ländlichen Räume sollen so gesichert und weiterentwickelt werden, dass sie 

einen attraktiven und eigenständigen Lebens- und Wirtschaftsraum bilden, ihre 

typische Siedlungsstruktur und das in regionaler kulturlandschaftlicher 

Differenzierung ausgeprägte kulturelle Erbe bewahren und ihre landschaftliche 

Vielfalt erhalten (Grundsatz 4.3).  

 

Siedlungsentwicklung: 

Grundsätze - Militärische und zivile Konversionsflächen sollen neuen Nutzungen zugeführt 

werden (Grundsatz 5.10 Abs. 1). 

 

Freiraumentwicklung: 

Grundsätze - Der bestehende Freiraum soll in seiner Multifunktionalität erhalten und 

entwickelt werden. Bei Planungen und Maßnahmen, die Freiraum in Anspruch 

nehmen oder neu zerschneiden, ist den Belangen des Freiraumschutzes 

besonderes Gewicht beizumessen. (Grundsatz 6.1) 

- Der landwirtschaftlichen Bodennutzung ist bei der Abwägung mit 

konkurrierenden Nutzungsansprüchen besonderes Gewicht beizumessen 

(Grundsatz 6.1 Abs. 2). 

Die Stadt Ziesar räumt im Rahmen ihres Gesamtkonzeptes für ihr Stadtgebiet der 

Entwicklung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage im Plangebiet als Beitrag zur 

räumlichen Vorsorge einer klimaneutralen Energieversorgung ein höheres 

Gewicht bei als der potentiell uneingeschränkten landwirtschaftlichen Boden-

nutzung. Bei der Fläche handelt es sich um eine seit Jahrzehnten ungenutzte 

bauliche Konversionsfläche der Landwirtschaft mit ruinösen Stallanlagen. Durch 

den Entzug der ehemals landwirtschaftlich genutzten Fläche wird die existentielle 

Grundlage des bewirtschaftenden Betriebes nicht gefährdet. Durch die Planung 
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wird Vorsorge getroffen, dass die unversiegelten Freiflächen im Plangebiet auch 

nach Errichtung der Solaranlagen als Grünland extensiv landwirtschaftlich 

bewirtschaftet werden (können). 

 

Klimaschutz, Erneuerbare Energien: 

Grundsätze - Zur Vermeidung und Verminderung des Ausstoßes klimawirksamer 

Treibhausgase sollen … eine räumliche Vorsorge für eine klimaneutrale 

Energieversorgung, insbesondere durch erneuerbare Energien, getroffen werden 

(Grundsatz 8.1 Abs. 1). 

Der LEP HR trifft für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes generalisiert keine 

flächenbezogenen Festlegungen.  

 

3.2 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan stellt die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung 

ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den 

Grundzügen dar. Eine wichtige Funktion erhält der Flächennutzungsplan aus § 8 Abs. 2 BauGB, 

wonach die unmittelbar rechtsetzenden Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu 

entwickeln sind. Der Flächennutzungsplan bildet somit die erste Stufe im zweistufigen 

Planungssystem des Baugesetzbuches mit der vorbereitenden Bauleitplanung 

(Flächennutzungsplanung) als erster Stufe und der verbindlichen Bauleitplanung 

(Bebauungsplanung) als zweiter Stufe. Während der Flächennutzungsplan die städtebauliche 

Planung der Gemeinde in den Grundzügen vorzeichnet, hat der Bebauungsplan die Aufgabe, aus 

der aktuellen Situation heraus konkret und detailliert den vorgegebenen Rahmen auszufüllen.  

Die Stadt Ziesar verfügt über einen in Kraft getretenen Flächennutzungsplan. In diesem ist der 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes in den Grundzügen als Bestandteil der Fläche für die 

Landwirtschaft dargestellt.  

Der beabsichtigte Bebauungsplan ist nicht aus den Darstellungen des Flächennutzungsplanes 

entwickelt. Die Darstellungen des Flächennutzungsplanes werden im Parallelverfahren geändert. 

 

3.3 Bestehendes Recht im Plangebiet 

Das Plangebiet umfasst gegenwärtig ausschließlich Flächen, die planungsrechtlich dem 

Außenbereich zuzuordnen sind. Die Zulässigkeit von Vorhaben wäre somit gegenwärtig auf 

Grundlage des § 35 BauGB zu beurteilen. 

 

3.4 Schutzgebiete nach dem Naturschutzrecht 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Schutzgebiete bzw. –objekte nach dem 

Naturschutzrecht.  

 

3.5 Landschaftsrahmenplan und Landschaftsplan 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 Pkt. G sind die Darstellungen von Landschaftsplänen bei der 

Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen. 
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Der Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Potsdam-Mittelmark wurde am 19.07.2006 durch 

das zuständige Ministerium genehmigt. Als Entwicklungsziel für das Plangebiet wurde die 

Aufwertung sonstiger Siedlungsbereiche dargestellt. Dieses Entwicklungsziel wird 

berücksichtigt. 

 

3.6 Denkmalschutz 

Die untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises hat mit Stellungnahme vom 02.10.2020 

darauf hingewiesen, dass westlich des Plangebietes ein Fundplatz der neuesten Zeit/Lager des 2. 

Weltkrieges bekannt (Fundplatz 27 Ziesar) ist. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich auch im 

Plangebiet derartige Funde/Befunde erhalten haben. 

 

 

4. Planungskonzept/Begründung der Festsetzungen/Abwägung 

4.1 Art der baulichen Nutzung 

Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Photovoltaikanlage 

Das gesamte Baugebiet wird gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO als sonstiges Sondergebiet mit der 

Zweckbestimmung Photovoltaikanlage festgesetzt. Für sonstige Sondergebiete sind die 

Zweckbestimmung und die Art der Nutzung konkret festzusetzen. Dies erfolgt durch die 

nachfolgend aufgeführten textlichen Festsetzungen. 

Die Zweckbestimmung des Sondergebietes wird wie folgt bestimmt: „Das Sondergebiet 

Photovoltaikanlage dient der Unterbringung von Anlagen für die Nutzung von Sonnenenergie.“  

Im Sondergebiet sind Anlagen und Einrichtungen zur Gewinnung von elektrischem Strom aus 

solarer Strahlungsenergie und zu dessen Einspeisung in das örtliche Versorgungsnetz zulässig.  

Die Freiflächen-Photovoltaikanlage besteht aus den nachfolgend dargelegten Komponenten, 

deren Zusammenwirken es ermöglicht, solare Strahlungsenergie zu absorbieren und in 

elektrischen Strom umzuwandeln. 

Die Unterkonstruktion der Kollektoranlage besteht aus Metallprofilen, die über Stützen im 

Untergrund verankert werden. Diese Stützen werden entweder gerammt oder in den Boden 

eingedreht bzw. auf vorhandenen Bodenbefestigungen verdübelt. Auf den Unter-konstruktionen 

werden die einzelnen Solarmodule reihenweise mit Abstand untereinander parallel aufgelegt und 

gegen Abheben gesichert, z.B. durch spezielle Verklammerungen. Verkabelungen werden 

teilweise offen unter den Modulen geführt, Sammelleitungen in Kabelgräben verlegt. 

Erforderliche Nebenanlagen sind Wechselrichter und Transformator sowie 

Mittelspannungsanlage, die zumindest teilweise in einem eigenen Technikgebäude angeordnet 

werden. 

Es ist eine Zufahrt und mindestens ein Stellplatz am Technikgebäude notwendig. Zwischen den 

Solarmodulen verlaufen unversiegelte bewachsene Pflegewege.  

 

4.2 Maß der baulichen Nutzung  

 

Grundflächenzahl (GRZ) 

Die GRZ gibt an, wie viel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche von 

baulichen Anlagen überdeckt werden dürfen.  
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Im Baugebiet wird eine GRZ von 0,6 festgesetzt. Dies bedeutet, dass maximal eine Grundfläche 

von rund 6.400 m
2
 (10.800 m

2
 Bauland x 0,6) durch die Hauptanlagen überdeckt werden darf. 

Die zulässige Grundfläche wird durch die senkrechte Projektion der durch Module überdeckten 

Fläche ermittelt und beinhaltet auch die Grundfläche des Technikgebäudes.  

Theoretisch darf die zulässige Grundfläche insbesondere durch Nebenanlagen und Stellplätze 

mit ihren Zufahrten zusätzlich bis zu einer GRZ von maximal 0,8  überschritten werden.  

Eine Neuversiegelung des Grundstückes findet dabei nur in geringem Maße insbesondere durch 

das Technikgebäude statt, während die Modultische, abgesehen von der geringen Fläche der 

Stützen, lediglich eine Überschirmung der Bodenfläche verursachen. Intension des festgesetzten 

Maßes der Überschirmung (Überdeckung gem. § 19 Abs. 2 BauNVO) ist es, durch effektive 

Anordnung der Modulreihen auch mit Teilverschattung ein Maximum an Sonnenlicht bei 

effektiverer Flächenbeanspruchung einzufangen. Damit soll dem Grundsatz des sparsamen 

Umgangs mit der Ressource Boden Rechnung getragen werden. 

 

Höhe baulicher Anlagen 

Die Sicherung einer sich in das Landschaftsbild einfügenden Höhe der Solarmodule und des 

Technikgebäudes erfordert die Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen. Als Höhe baulicher 

Anlagen wird die Oberkante als Höchstmaß mit 4 m definiert.  

Mit der Oberkante wird der am höchsten gelegene Punkt der baulichen Anlagen als oberer 

Bezugspunkt definiert.  

Da die Geländeoberfläche stark anthropogen überprägt ist, wird vorliegend für die festgesetzte 

Höhe baulicher Anlagen als unterer Bezugspunkt die Höhe in m über NHN im Bezugssystem 

DHHN2016 bestimmt. Dazu wird das Sondergebiet in 3 Teilflächen gegliedert. In diesen 

Teilflächen werden als unterer Bezugspunkt von Süd nach Nord 59,5 m, 60 m und 60,5 m über 

NHN bestimmt. 

Erhebliche Veränderungen der Geländeoberfläche sind nicht erforderlich und beabsichtigt. 

 

4.3 Überbaubare Grundstücksfläche  

Die überbaubare Grundstücksfläche wird im vorliegenden Bebauungsplan mittels Baugrenzen 

festgesetzt. Die Baugrenze gibt die äußere Grenze der möglichen Bebauung für die 

Hauptanlagen der Photovoltaikanlage an. Hauptanlagen der Photovoltaikanlage sind die 

Modultische mit den Solarmodulen. Die überbaubare Grundstücksfläche wird unter 

Berücksichtigung eines vorliegenden Belegungsplan-Entwurfes zur westlichen 

Plangebietsgrenze in einem Abstand von (nur) 3 m festgesetzt. Damit können die Solarmodule 

bis zu 3 m an den überwiegend durch Waldbäume bestockten Erdwall heranrücken. Nördlich des 

Erdwalls beträgt der Abstand zwischen den Stämmen der teils größeren Waldbäume und der 

überbaubaren Grundstücksfläche rund 8 m. Zur nördlichen Grenze des räumlichen 

Geltungsbereiches wird die Baugrenze unter Berücksichtigung der festgesetzten Flächen zum 

Anpflanzen von Sträuchern in einem Abstand von 8 m festgesetzt. Die östliche Baugrenze 

orientiert sich in etwa am westlichen Hangfuß des bestehenden Erdwalls, der erhalten bleiben 

soll. Die südliche Baugrenze wird schließlich auch unter Wahrung eines Mindestabstands zum 

südlich angrenzenden Wald aus Gründen der Sonneneinstrahlung in einem Abstand von 5 m 

zum südlich angrenzenden Wall festgesetzt. 

Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen können ansonsten allgemein Nebenanlagen im 

Sinne des § 14 BauGB zugelassen werden. Gleiches gilt für bauliche Anlagen, die nach der 

BbgBO in den Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen werden können. Dies sind 
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insbesondere Stellplätze mit ihren Zufahrten. Einer gesonderten Festsetzung hierzu bedarf es 

nicht.  

 

4.4 Bauweise 

Auf die Festsetzung der Bauweise wird im vorliegenden Bebauungsplan verzichtet. 

 

4.5 Verkehrliche Erschließung 

Ausgangslage 

Das Sondergebiet grenzt nicht an öffentliche Verkehrsflächen. Die nächstgelegenen öffentlichen 

Verkehrsflächen sind die Paplitzer Chaussee (rund 200 m Luftlinie nördlich) und der Weg 

entlang der Südseite der Stallanlage der Fiener Agrargenossenschaft Ziesar eG, der von der 

Paplitzer Chaussee her erschlossen wird (rund 250 m Luftlinie südöstlich).  

An das Plangebiet grenzt im Süden ein Waldweg an, der Richtung Südost an den zuvor 

genannten Weg entlang der Südseite der Stallanlage der Fiener Agrargenossenschaft Ziesar eG 

anbindet. Dieser Waldweg verläuft über das private Flurstück 492. Eine weitere mögliche 

Waldwegverbindung besteht über das westliche Nachbarflurstück 360/2 entlang der Grenze zum 

Flurstück 360/1 zum Wegesflurstück 310. Für beide Varianten ist nicht bekannt, dass eine dieser 

Wegeverbindungen mittels Geh- und Fahrrechten für die Erschließung der Anlage auf dem 

Grundstück des Plangebietes grundbuchlich gesichert wäre.  

Zur Paplitzer Chaussee im Norden besteht in der Örtlichkeit keine direkte Wegeverbindung. Ein 

bestehender Fahrweg entlang der Westseite der Stallanlage der Fiener Agrargenossenschaft 

Ziesar eG endet in einer  Entfernung von mehr als 100 m vom Plangebiet. Zwischen diesem Weg 

und dem Plangebiet liegen Ackerflächen und nach Süden angrenzend Brachflächen. 

Es ist somit davon auszugehen, dass die verkehrliche Erschließung der im Gebiet geplanten 

Anlage gegenwärtig nicht gesichert ist. 

Die ehemalige Schweineanlage wurde dem Vernehmen nach früher über Waldwege von 

Südosten in Verbindung mit dem Weg entlang der Südseite der Stallanlage der Fiener 

Agrargenossenschaft Ziesar eG von der Paplitzer Chaussee her erschlossen. Die Hauptzufahrt 

zur Altanlage befindet sich entsprechend an der südöstlichen Ecke des Plangebietes.   

 

Planung / Festsetzung von Flächen, die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belasten sind 

Eine wesentliche Voraussetzung für die Zulässigkeit des beabsichtigten Vorhabens im 

Plangebiet ist seine gesicherte Erschließung. Um eine Vollziehbarkeit des Bebauungsplanes 

hinsichtlich der gesicherten Erschließung zu gewährleisten, ist die geordnete Erschließung in der 

Regel bereits im Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes durch Festsetzungen zu 

sichern.  

Die verkehrliche Erschließung wird im vorliegenden Bebauungsplan durch die Festsetzung von 

Flächen für Geh-, Fahr- und Leitungsrechte gesichert. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB können in 

Bebauungsplänen allgemein Flächen festgesetzt werden, die mit Geh-, Fahr- und/oder 

Leitungsrechten zu belasten sind. Die Festsetzung entsprechender Flächen im Bebauungsplan 

allein begründet diese Rechte jedoch noch nicht. Vielmehr bedarf es nachfolgend der Eintragung 

in das Baulastenverzeichnis des Landkreises und bei Erforderlichkeit der Abwicklung 

entsprechender Entschädigungen. Mit Rechtskraft des Bebauungsplans wird zunächst lediglich 

verhindert, dass die Flächen bebaut oder sonst dauerhaft so genutzt werden, dass Wege- oder 

Leitungsrechte später nicht mehr umgesetzt werden können. Festsetzungen von Flächen für Geh-
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, Fahr- und Leitungsrechte haben bodenrechtlichen Charakter; sie gelten zeitlich unbeschränkt. 

Für eine etwaige Festsetzung von zeitlichen oder betrieblichen Bindungen bietet das BauGB 

keine Ermächtigungsgrundlage. Wenn eine zeitliche Einschränkung oder Befristung sinnvoll 

oder zur Berücksichtigung privater Belange der Grundstückseigentümer erforderlich sein sollten, 

so kann dies vertraglich, z.B. in einem städtebaulichen Vertrag, vereinbart und ggf. entsprechend 

in das Baulastenverzeichnis eingetragen werden. 

Als mit Wege- und Leitungsrechten zu belastende Fläche wird eine Fläche zwischen der 

bestehenden Hauptzufahrt zur Rinderanlage der Fiener Agrargenossenschaft Ziesar eG und der 

nordöstlichen Ecke des festgesetzten Sondergebietes festgesetzt. Da es im Rahmen des 

vorliegenden Bebauungsplanes städtebaulich noch nicht erforderlich ist, den Verlauf der 

Wegesführung konkret zu bestimmen, wird auf Grundlage der topographischen 

Ausgangsbedingungen ein in der Regel 6 m breiter Wegeskorridor festgesetzt, in dem das 

erforderliche später einzutragende 3 m breite Wegerecht verlaufen soll.  

Mittels textlicher Festsetzung wird bestimmt, dass innerhalb der Fläche für Geh-, Fahr- und 

Leitungsrechte zwischen den Linien AB und CD durchgängig eine 3 m breite Fläche mit Geh- , 

Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Eigentümer und Betreiber des Solarparks im 

Sondergebiet Photovoltaikanlage, der zuständigen Ver- und Entsorgungsträger und des 

Landkreises Potsdam-Mittelmark zu belasten ist. Das festgesetzte Geh- und Fahrrecht umfasst 

die Befugnis des Eigentümers des Flurstücks 347/1, einen Privatweg anzulegen und zu 

unterhalten. 

Der gesamte innerhalb der eingefriedeten Rinderanlage der Fiener Agrargenossenschaft Ziesar 

eG festgesetzte Wegeskorridor beinhaltet bestehende  mindestens 3 m breite betonierte Wege. 

Westlich einer mit einem Tor versehenen Zufahrt zur Rinderanlage verläuft der festgesetzte 

Wegeskorridor auf einer Länge von rund 105 m auf einem bestehenden unbefestigten Fahrweg, 

der bereits zu landwirtschaftlichen Zwecken genutzt wird. Zwischen diesem Fahrweg und dem 

festgesetzten Sondergebiet verläuft der festgesetzte Wegeskorridor auf einer Länge von rund 

110 m über eine bestehende Ackerfläche.  

Die festgesetzte Fläche für Geh-, Fahr- und Leitungsrechte verläuft über die Flurstücke 492, 494, 

496, 498 und 499. Die vier letztgenannten Flurstücke befinden sich im Eigentum der Fiener 

Agrargenossenschaft Ziesar eG als Vorhabenträger für den geplanten Solarpark. Das Flurstück 

492 hat einen anderen Privateigentümer.  

Die Festsetzung der mit Wege- und Leitungsrechten zu belastenden Fläche erfolgt separat und 

nicht wie allgemein üblich als mit der Art der Nutzung überlagernde Festsetzung. Bei den 

Flächen handelt es sich ausschließlich um im Außenbereich gelegene Flächen, die 

landwirtschaftlich genutzt werden. Für eine überlagernde Festsetzung besteht im vorliegenden 

Fall kein städtebauliches Erfordernis. 

Im Aufstellungsverfahren wurden weitere Varianten zur verkehrlichen Erschließung des 

Solarparks geprüft.  

Im Bebauungsplan-Vorentwurf war noch die Anbindung des beabsichtigten Solarparks direkt zur 

Paplitzer Chaussee über den bestehenden Fahrweg an der Westseite der Stallanlage der Fiener 

Agrargenossenschaft Ziesar eG beabsichtigt. Diese ursprünglich angedachte Anbindung an die 

B 101 hat der Landesbetrieb Straßenwesen mit Stellungnahme vom 20.10.2020 abgelehnt. Die 

Behörde hat die Genehmigung einer Sondernutzung für die bisher ausschließlich 

landwirtschaftlichen Zwecken dienende Zufahrt außerhalb der Ortsdurchfahrt nicht in Aussicht 

gestellt. 

Darüber hinaus wurde eine Sicherung der Zufahrt über Waldwege Richtung Süden zum 

Gehlsdorfer Weg hin geprüft. Diese mögliche Variante der verkehrlichen Erschließung wurde 

durch die untere Forstbehörde mit Stellungnahme vom 10.11.2020 unter dem Hinweis abgelehnt, 

dass andere Möglichkeiten der Verkehrserschließung bestehen. 



Bebauungsplan „Solarpark Ehemalige Schweineanlage südl. Paplitzer Chaussee“ der Stadt Ziesar 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dipl.-Geogr. Torsten Vogenauer 12 

Aufgrund dessen stellt die nunmehr festgesetzte Fläche unter Abwägung die effektivste 

Erschließungsvariante dar, die unter Berücksichtigung bestehender Wegeverbindungen die 

geringsten Beeinträchtigungen bestehender Umweltverhältnisse und Landwirtschaftsflächen 

erwarten lässt. 

Es ist nicht beabsichtigt, den Weg neu zu versiegeln. 

 

4.6 Örtliche Bauvorschriften 

Zum Schutz der geplanten Anlage gegenüber Fremdeinwirkungen von außen ist eine 

Einfriedung der Anlage mit optisch durchlässigen, maximal 2 m hohen Zäunen zulässig. Zur 

Verbesserung der Einbindung in Natur- und Landschaft sind die Zäune in den Bereichen, in 

denen eine Eingrünung der Anlage festgesetzt werden soll, in die zu pflanzenden Hecken zu 

integrieren. 

Um Kleintieren das Durchqueren der Anlage zu ermöglichen und die natürlichen 

Funktionsbeziehungen in der freien Landschaft nicht zu stören, sind durchgehende 

Sockelmauern unzulässig; die Zaununterkante ist mit einem Abstand von mindestens 20 cm über 

dem Gelände einzubauen. 

Die Errichtung von Werbeanlagen ist unzulässig.  

Die Pflegewege zwischen den Modultischen sind nur unbefestigt als Wiesenflächen auszubilden. 

 

4.7 Grünordnerische Festsetzungen 

Zur weitgehenden Einbindung der Anlage in die angrenzende Offenlandschaft wird festgesetzt, 

dass an den nördlichen und nordöstlichen Grenzen des Plangebietes Feldhecken zu pflanzen 

sind. Es sollen standortgerechte Sträucher aus verschiedenen heimischen Arten mit Wuchshöhen 

von bis zu 5 m verwendet werden. Die Maßnahme wird durch folgende textliche Festsetzung 

gesichert: „Innerhalb der Fläche zum Anpflanzen von Sträuchern ist eine lückige Feldhecke 

unter Verwendung von standort- gerechten Sträuchern verschiedener heimischer Arten an- 

zulegen. Je 100 m
2
 Pflanzfläche sind jeweils 15 Sträucher der Arten Rosa canina, Viburnum 

opulus und Rhamnus catharticus in der Mindestqualität 70/90, jeweils 15 Sträucher der Arten 

Prunus spinosa und Cornus sanguinea in der Mindestqualität 70/90 und 10 Sträucher der Arten 

Crataegus monogyna und Sambucus nigra in der Mindestqualität 60/100 zu pflanzen.“ 

Für die unbefestigten Flächen im Sondergebiet wird verbindlich geregelt, dass sie als Grünland 

mit einer Mischung aus heimischen Gräsern und Pflanzen anzulegen sind.  

 

4.8 Hinweis zu Belangen des Brandschutzes 

Die allgemeinen Anforderungen an den Brandschutz sind im Einzelnen im Rahmen des Vollzugs 

des Bebauungsplanes zu beachten. Festsetzungen zur Sicherung des Brandschutzes sind nicht 

erforderlich. 

Der Fachdienst Technische Bauaufsicht, Bereich Brandschutz des Landkreises Potsdam-

Mittelmark hat mit Stellungnahme vom 02.10.2020 auszugsweise folgende Hinweise gegeben: 

„Daher ist darauf zu achten, dass eine für die Feuerwehr ausreichende Löschwasserversorgung, 

auf Grund der vorgesehenen Nutzung sind mindestens 800 l x min-1 für zwei Stunden 

erforderlich, sichergestellt ist. Die gesamte Löschwassermenge muss dabei in einem Umkreis 

von 300 Metern um jedes Bauvorhaben zur Verfügung stehen.  [§ 14  BbgBO in Verbindung mit 

§  3 (1) Nr. 1 BbgBKG und dem Arbeitsblatt des DVGW W 405]. … 
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Die Verkehrswege im Plangebiet sind nach den „Muster-Richtlinien über Flächen für die 

Feuerwehr“ Fassung Februar 2007, zuletzt geändert im Oktober 2009, als Mindestanforderung 

auszuführen. Das bedeutet, dass die Befestigung der Zufahrt mindestens der Straßen-Bauklasse 

VI (Richtlinie für Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen – RStO 01) entsprechen 

muss. Anstelle von DIN 1055-3:2006-03 ist DIN EN 1991-1-1:2010-12 in Verbindung mit DIN  

EN 199111/NA:2010-12 anzuwenden. 

Die Zufahrt ist mit einem Zeichen nach DIN 4066-D1-210x594 „Feuerwehrzufahrt“ zu 

kennzeichnen [§ 5 (1) und (2) BbgBO]. 

Für Gebäude oder bauliche Anlagen, die durch die vorgesehene Feuerwehrzufahrt erschlossen 

werden und die ganz oder in Teilen mehr als 50 Meter von der öffentlichen oder tatsächlich 

öffentlich genutzten Verkehrsfläche entfernt liegen, sind im Verlauf der Feuerwehrzufahrt bzw. 

an deren Ende Bewegungsflächen für die Feuerwehr vorzusehen, die innerhalb dieses 50-Meter-

Radius‘ liegen und von denen aus ein Löschangriff vorgetragen werden kann. …“ 

Im Ergebnis der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB wird nach Abstimmung mit der 

zuständigen Behörde noch in der Begründung ergänzend ausgeführt, wie die wasserrechtliche 

Erschließung zur Löschwasserversorgung geregelt wird. 

 

 

 

 

 

 

5.   Umweltbericht 

5.1 Einleitung 

5.1.1 Grundlagen  

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist bei der Aufstellung und Änderung der Bauleitpläne für die Belange 

des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB und 1 a BauGB eine Umweltprüfung 

durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der Planung 

ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. 

Gemäß § 2 a BauGB ist der Umweltbericht ein gesonderter Teil der Begründung. Die inhaltliche 

Gliederung des Umweltberichtes ist durch Anlage 1 BauGB vorgegeben. Die Umweltprüfung 

bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten 

Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans angemessenerweise 

verlangt werden kann. 

Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung der unterschiedlichen Belange zu 

berücksichtigen. 

Die Stadt hat gemäß § 2a BauGB im Aufstellungsverfahren dem Entwurf des Bebauungsplanes 

einen Umweltbericht als gesonderten Teil der Begründung beizufügen, in dem nach der Anlage 1 

zum BauGB die auf Grund der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und 

bewerteten Belange des Umweltschutzes darzulegen sind. 

Gemäß § 15 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, vermeidbare 

Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Beeinträchtigungen sind 

vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen 

Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu erreichen, 
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gegeben sind. Soweit Beeinträchtigungen nicht vermieden werden können, ist dies zu begründen. 

Der Verursacher ist verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu 

ersetzen (Ersatzmaßnahmen). 

Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des 

Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 

(Eingriffsregelung nach dem BNatSchG) sind in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu 

berücksichtigen. Daraus ergibt sich das Erfordernis, die öffentlichen Belange des 

Umweltschutzes gemäß § 1 Abs. 7 BauGB mit anderen öffentlichen und privaten Belangen 

gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen, wobei den Belangen des Umweltschutzes 

ein hohes Gewicht zukommt. 

Umweltbelange gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB insbesondere auch 

die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu 

berücksichtigen. Dies sind insbesondere: 

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 

Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt,  

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des 

Bundesnaturschutzgesetzes,  

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 

Bevölkerung insgesamt,  

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter,  

e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und 

Abwässern,  

f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie,  

g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des 

Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts,  

h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechts-

verordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Im-

missionsgrenzwerte nicht überschritten werden,  

i)  die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den 

Buchstaben a bis d,  

j)  unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswirkungen, die 

aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere 

Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach den Buchstaben a bis d und 

i.  

Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz gemäß § 1a BauGB 

1) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die nachfolgenden Vorschriften zum Umwelt-

schutz anzuwenden.  

2) Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur 

Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die 

Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von 

Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 

Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder 

für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. Die 
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Grundsätze nach den Sätzen 1 und 2 sind in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 BauGB zu 

berücksichtigen. Die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter 

Flächen soll begründet werden; dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der 

Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, 

Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können.  

3) Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des 

Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinen in § 

1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a BauGB bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem 

Bundesnaturschutzgesetz) sind in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen. Der 

Ausgleich erfolgt durch geeignete Darstellungen und Festsetzungen nach den §§ 5 und 9 BauGB 

als Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich. Soweit dies mit einer nachhaltigen städtebaulichen 

Entwicklung und den Zielen der Raumordnung sowie des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege vereinbar ist, können die Darstellungen und Festsetzungen auch an anderer 

Stelle als am Ort des Eingriffs erfolgen. Anstelle von Darstellungen und Festsetzungen können 

auch vertragliche Vereinbarungen nach § 11 BauGB oder sonstige geeignete Maßnahmen zum 

Ausgleich auf von der Gemeinde bereitgestellten Flächen getroffen werden. § 15 Absatz 3 des 

Bundesnaturschutzgesetzes gilt entsprechend. Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit die 

Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren.  

4) Soweit ein Gebiet im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB in seinen für die 

Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen erheblich beeinträchtigt 

werden kann, sind die Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes über die Zulässigkeit und 

Durchführung von derartigen Eingriffen einschließlich der Einholung der Stellungnahme der 

Europäischen Kommission anzuwenden.  

5) Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel 

entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, 

Rechnung getragen werden. Der Grundsatz nach Satz 1 ist in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 

BauGB zu berücksichtigen  

 

5.1.2 Standortwahl 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB ist sparsam und schonend mit Grund und Boden umzugehen. 

Landwirtschaftlich genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. 

Gegenüber einer Inanspruchnahme zusätzlicher Flächen haben die Wiedernutzbarmachung, 

Nachverdichtungen und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung Priorität. Auch bei der 

Entwicklung von Solarparks verpflichtet § 1a BauGB die Gemeinde entsprechend, sich im 

Rahmen einer gemeindlichen Gesamtkonzeption mit Standortalternativen auseinander-zusetzen, 

um sicherzustellen, dass unter Berücksichtigung der vorgenannten Grundsätze  die städtebaulich 

am besten geeigneten Flächen entsprechend der voraussehbaren Bedürfnisse ausgewählt werden.  

Für die Entwicklung von Freiflächensolaranlagen hat der Bund als Gesetzgeber in § 37 Abs. 1 

des aktuellen Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2021) Kriterien aufgeführt, die zu beachten 

sind, wenn die Anlage förderfähig sein soll. Die hier aufgeführten Kriterien sollen eine 

Steuerungswirkung entfalten, indem sie sicherstellen, dass insbesondere vorbelastete Flächen 

beansprucht werden und keine ungeregelte Ausbreitung solcher Anlagen im Landschaftsraum 

stattfindet.  Als vorbelastete förderfähige Flächen werden in § 37 Abs. 1 EEG 2021 insbesondere 

definiert: 

1. Flächen, die bereits versiegelt sind und Konversionsflächen aus wirtschaftlicher, 

verkehrlicher, wohnungsbaulicher oder militärischer Nutzung, 

2. Flächen längs von Autobahnen oder Schienenwegen in einer Entfernung bis zu 200 

Meter, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, 



Bebauungsplan „Solarpark Ehemalige Schweineanlage südl. Paplitzer Chaussee“ der Stadt Ziesar 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dipl.-Geogr. Torsten Vogenauer 16 

3. Flächen in Gewerbe- und Industriegebieten im Sinne des § 8 oder § 9 BauNVO. 

Zu 1. In der ländlich geprägten Stadt Ziesar kommen insbesondere Altstandorte der 

Landwirtschaft (z. B. alte nicht mehr benötigte Stallanlagen u. a.) in Betracht. Die Stadt hat 

entschieden, die ehemalige Schweineanlage westlich der Kernstadt als einen bereits 

versiegelten Altstandort zu einem Solarpark zu entwickeln (in Aufstellung befindlicher 

Bebauungsplan „Solarpark Ehemalige Schweineanlage südlich Paplitzer Chaussee). Die 

Entwicklung dieses Standortes entspricht den Grundsätzen des § 1a BauG in Verbindung 

mit den genannten Kriterien des EEG 2021 und hat entsprechend hohe Priorität. In der 

Stadt Ziesar bestehen weitere Potentiale innerhalb nicht mehr benötigter Teile der 

Stallanlage Glienecke. Eine Entwicklung dieser Fläche zu einem Solarpark wurde 

aufgrund unverhältnismäßig hoher Kosten für die Anbindung an das Stromnetz jedoch 

aufgeschoben. Weitere versiegelte Flächen oder Altstandorte der Landwirtschaft, die für 

eine Entwicklung als Solarpark in Frage kommen, wurden nicht untersucht bzw. nicht 

bekannt.  

Zu 2. Im Stadtgebiet von Ziesar sind förderfähige Gebiete entlang der Autobahn BAB 2 

vorhanden. Die Stadt hat entschieden, diesen Bebauungsplan auf einer bereits durch 

angrenzende Industriegebiete vorgeprägten Fläche an der Autobahn zu entwickeln. In der 

Gemarkung Glienecke wurden weitere Flächen an der Autobahn für die Entwicklung als 

Solarpark in Erwägung gezogen. Eine Entwicklung dieser Flächen wurde aufgrund 

unverhältnismäßig hoher Kosten für die Anbindung an das Stromnetz jedoch 

aufgeschoben.   

Zu 3. Im Flächennutzungsplan der Stadt Ziesar sind insgesamt 7 gewerbliche Bauflächen > 1 ha 

dargestellt, die allesamt bereits bebaut sind. Unabhängig von der Belegung besteht der 

politische Wille der Stadt, diese Flächen der langfristigen Unterbringung von Unternehmen 

vorzubehalten, die Arbeitsplätze sichern. Eine potentielle Inanspruchnahme dieser 

Bauflächen für Freiflächen-Solaranlagen entspricht somit nicht den Intentionen der Stadt. 

Das Plangebiet des vorliegenden Bebauungsplanes „Solarpark Ehemalige Schweineanlage 

südlich Paplitzer Chaussee“ erfüllt die Grundsätze des § 1a BauGB nach einem schonenden 

Umgang mit Grund und Boden sowie genannten Kriterien an eine förderfähige Anlage nach dem 

EEG 2021. Es handelt sich um die Nachnutzung einer bereits bebauten Fläche, die potentiell nur 

noch sehr eingeschränkt landwirtschaftlich nutzbar wäre. 

  

5.1.3 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplanes 

Das rund 1,08 ha umfassende Sondergebiet ist eine ehemalige Stallanlage der Schweinehaltung. 

Es befindet sich rund 1.000 m westlich des historischen Stadtkerns von Ziesar und rund 200 m 

westlich der Rinderanlage der Fiener Agrargenossenschaft Ziesar eG südlich der Paplitzer 

Chaussee. 

Wesentliches Ziel des Bebauungsplanes ist die Sicherung einer Freiflächen-Photovoltaik-anlage. 

Die Umsetzung des Zieles wird durch die Inhalte des Bebauungsplanes gesichert.  Wesentlicher 

Inhalt des Bebauungsplanes ist entsprechend die Festsetzung des gesamten Geltungsbereiches als 

Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Photovoltaikanlage.  

Im Baugebiet wird eine GRZ von 0,6 festgesetzt. Dies bedeutet, dass maximal eine Grundfläche 

von rund 6.400 m
2
 (10.800 m

2
 Bauland x 0,6) durch die Hauptanlagen überdeckt werden darf. 

Die zulässige Grundfläche wird durch die senkrechte Projektion der durch Module überdeckten 

Fläche ermittelt und beinhaltet auch die Grundfläche des Technikgebäudes.  

Als Höhe baulicher Anlagen wird die Oberkante als Höchstmaß mit 5 m über der natürlichen 

Geländeoberfläche definiert. 



Bebauungsplan „Solarpark Ehemalige Schweineanlage südl. Paplitzer Chaussee“ der Stadt Ziesar 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dipl.-Geogr. Torsten Vogenauer 17 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird in einem Abstand von 3 bis 8 m zur Plangebietsgrenze 

festgesetzt. 

Zur weitgehenden Einbindung der Anlage in die umgebende Offenlandschaft wird festgesetzt, 

dass an den nördlichen und nordöstlichen Grenzen des Plangebietes Feldhecken zu pflanzen 

sind. Es sollen standortgerechte Sträucher aus verschiedenen heimischen Arten mit Wuchshöhen 

von bis zu 6 m verwendet werden. 

Die Zufahrt erfolgt von Nordosten durch die Stallanlage der Fiener Agrargenossenschaft Ziesar 

eG, über einen bestehenden Wegesabschnitt am westlichen Rand der benachbarten Stallanlage 

und über eine bestehende Ackerfläche. 

 

5.1.4 Darstellung der für den Bebauungsplan bedeutenden Ziele des Umweltschutzes und 

der Art, wie Ziele und Umweltbelange bei der Änderung berücksichtigt wurden 

Landschaftsrahmenplan 

Der Landschaftsrahmenplan für den Landkreis Potsdam-Mittelmark wurde am 19.07.2006 durch 

das zuständige Ministerium genehmigt. Als Entwicklungsziel für das Plangebiet wurde die 

Aufwertung sonstiger Siedlungsbereiche dargestellt. Dieses Entwicklungsziel wird 

berücksichtigt. 

 

Landschaftsplan 

Die Stadt Ziesar verfügt über einen aufgestellten Landschaftsplan aus den Jahren 1998/99. Zu 

den sich aus dem Landschaftsplan ergeben Entwicklungszielen für das Plangebiet können keine 

Aussagen getroffen werden. 

 

Schutzgebiete 

Im Plangebiet befinden sich keine Schutzgebiete und –objekte nach dem Naturschutzrecht 

 

 

5.2 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands und Übersicht über die 

voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der 

Planung 

In der Folge wird das Plangebiet hinsichtlich der einschlägigen Schutzgüter beschrieben und 

bewertet.  

 

Schutzgut Mensch 

Bei dem Sondergebiet handelt es sich um eine ungenutzte Brache mit baulichen Anlagen der 

Landwirtschaft, die öffentlich zugänglich ist. Die ruinösen Gebäude und sonstigen baulichen 

Anlagen stellen eine potentielle Gefahr für den Menschen dar und haben darüber hinaus 

gegenwärtig keine Bedeutung für den Menschen. Die Anlage weist keine nennenswerte 

Aufenthaltsqualität für den Menschen auf. Im Ergebnis hat das Plangebiet gegenwärtig eine 

geringe Bedeutung für den Menschen. 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde die ruinöse Stallanlage wahrscheinlich in den 

nächsten Jahren bestehen bleiben und weiter verfallen. 
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Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt 

Das Sondergebiet ist ein ehemaliger Betriebsstandort industrieller Landwirtschaft, auf dem eine 

Grundfläche von rund 2.300 m
2
 (entspricht rund 21 % der Gesamtfläche) durch Gebäude und 

sonstige Anlagen versiegelt ist. Die Vegetation in den unversiegelten Bereichen wird durch ein 

Mosaik mittelwertiger ruderaler Pionier-, Gras- und Staudenfluren bestimmt, die insbesondere 

im nordwestlichen Grenzbereich durch rund 10-jährige infolge von natürlicher Sukzession 

entstandene Kiefern (Pinus sylvestris) durchsetzt sind. Darüber hinaus sind insbesondere 

zwischen den baulichen Anlagen einzelne Holundersträucher (Sambucus nigra) vorhanden. Die 

Brachfläche kann in seiner Gesamtheit dem Biotoptyp Betriebsstandort industrieller 

Landwirtschaft (Zahlencode: 12420) zugeordnet werden. 

Die für die Planung relevante Fauna (insbesondere europäische Vogelarten, einzelne 

Säugetierarten, Amphibien und Reptilien) wurde durch einen Artenschutzbeitrag auf Grundlage 

mehrerer Begehungen erfasst
1
. Die Ergebnisse der Bestandserfassung sind im Einzelnen Kapitel 

4 auf Seite 13 ff. des Artenschutzbeitrages zu entnehmen. Siehe hierzu Anhang 1 der 

vorliegenden Begründung.  

Bei Nichtdurchführung der Planung wird der gegenwärtige Zustand wahrscheinlich für 

absehbare Zeit erhalten bleiben.  

 

Schutzgut Boden  

Das Sondergebiet befindet sich naturräumlich im Bereich von Grundmoränenbildungen 

(Geschiebemergel, -lehm) der Weichsel-Kaltzeit am Nordrand des Burg-Ziesar-Vorflämings. Es 

stehen im gesamten Plangebiet lehmige Sande über Ablagerungen durch Schmelzwasser an.  

An Bodentypen sind im Sondergebiet gemäß dem Fachinformationssystem Boden 

(www.geo.brandenburg.de) Braunerden aus Lehmsand über Schmelzwassersand zu erwarten. 

Das biologische Ertragspotential des Bodens ist vergleichsweise gering. Der Bodenwert beträgt 

im Bereich des Plangebietes gemäß Fachinformationssystem Boden 28. 

Das Bodenpotential des Sondergebietes ist durch die jahrzehntelange Nutzung als Stallanlage 

erheblich anthropogen überprägt. Gegenwärtig sind rund 2.300 m
2
 Grundfläche vollständig 

versiegelt. Insbesondere die vorhandene und ehemalige Bebauung, die Lagerung von Materialien 

und Reliefveränderungen haben durch Versiegelung, Verdichtung, Schadstoffeinträge sowie 

Aufgrabungen und Aufschüttungen zu einer erheblichen und nachhaltigen Veränderung des 

Bodenkörpers geführt.  

Altlasten sind nicht bekannt. 

Bewertet werden die natürlichen Funktionen des Bodens als Lebensgrundlage und Bestandteil 

des Naturhaushalts. Hierzu gehören insbesondere die: 

- Lebensraumfunktion für die natürliche Vegetation und Bodenorganismen, insbesondere für 

seltene/gefährdete Tier- und Pflanzenarten 

- Speicher- und Regelungsfunktion (Filter- und Pufferfunktion sowie 

Wasserhaushaltsfunktion) 

-  Produktionsfunktion (Produktion von Biomasse, insbesondere von pflanzlichen Stoffen 

einschließlich der Wurzeln zur Verankerung der Pflanzen). 

                                                 
1
 PLANUNGSBÜRO SCHNEEGANS: Bebauungsplan „Solarpark Ehemalige Schweineanlage südlich Paplitzer Chaussee“ 

der Stadt Ziesar, Artenschutzbeitrag mit faunistischer Bestandserfassung, Schorfheide, November 2020 
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Die (potenzielle) Lebensraumfunktion ist ein Kriterium für die Seltenheit von Böden bzw. für 

Extremstandorte. Böden extremer Standorte führen häufig zur Ausbildung seltener und 

gefährdeter Pflanzengesellschaften und Biotope. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans 

kommen solche Standorte nicht vor. Die Lebensraumfunktion des Bodens ist daher im 

Geltungsbereich gering bis mittel. 

Speicher- und Regelungsfunktion sowie Produktionsfunktion sind abhängig von 

Bodeneigenschaften (Nährstoffspeicherung, Wasserhaltevermögen, Adsorptionsvermögen, 

Durchlässigkeit, Durchlüftung) und dem physikalisch-chemischen Filtervermögen. Dem hohen 

Sandanteil entsprechend ist die Speicher- und Regelungsfunktion als gering zu bewerten.  

Die Produktionsfunktion des relativ nährstoffarmen Sandstandorts ist ebenfalls gering. 

Die Empfindlichkeit gegenüber der geplanten Nutzung ist gering. 

Bei Nichtdurchführung der Planung wird sich der gegenwärtige Zustand des Bodens nicht 

erheblich ändern. 

 

Schutzgut Wasser 

Im Plangebiet sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Die nächstgelegene Oberflächen-

gewässer sind der Ölpfuhl in rund 600 m Entfernung und Gräben in rund 1.000 m Entfernung.  

Der oberste Grundwasserleiter liegt im Plangebiet ungedeckt vor. Aufgrund des Flurabstandes 

und der durchlässigen Deckschicht ist das Grundwasser gegenüber Schadstoffbelastung gering 

geschützt. Die Grundwasserfließrichtung in nach Norden/Nordosten gerichtet. 

Das Schutzgut Wasser ist durch die Versiegelung und Vornutzung vorbelastet. 

Bedeutsam für den Wasserhaushalt ist die Fähigkeit des Naturhaushaltes, den Direktabfluss nach 

Niederschlagsereignissen zu verringern und damit zu ausgeglichenen Abfluss-verhältnissen 

beizutragen (Abflussregulationsfunktion). Diese Funktion ist u. a. abhängig vom 

Versiegelungsgrad bzw. der Bodenbedeckung, der Hangneigung und der Bodenart. Das 

Plangebiet hat eine geringe Bedeutung für die Regulation der Abflussverhältnisse. 

Das Gebiet befindet sich nicht in einer Trinkwasserschutzzone. 

Bei Nichtdurchführung der Planung werden sich die Beziehungen zum Schutzgut Wasser nicht 

erheblich ändern.  

 

Schutzgut Luft / Klima 

Das Plangebiet befindet sich im Bereich des Ostdeutschen Binnenklimas. Der langjährige 

mittlere Jahresniederschlag liegt in Ziesar bei rund 600 mm. Die meisten Niederschläge fallen im 

Juni und Dezember. Die trockensten Monate sind im Mittel April, Mai, September und Oktober. 

Die Jahresmitteltemperaturen liegen bei rund 7 bis 8 °C. Die Jahresamplitude liegt bei etwa 22° 

C, so dass von einem kontinentalen Temperaturjahresgang gesprochen werden kann. Die 

Hauptwindrichtung ist Nordwest bis Südwest. 

Die Umgebung des Plangebietes kann aufgrund des hohen Vegetationsanteils in Verbindung mit 

Offenlandflächen als ein klimatischer Entlastungsraum für das angrenzende Siedlungsgebiet der 

Stadt Ziesar mit vergleichsweise niedrigen Mitteltemperaturen, relativ hohen Abkühlungsraten 

(Kaltluftentstehungsgebiete) und geringer Schwülegefährdung bezeichnet werden. Im Plangebiet 

selbst mit seinen versiegelte Oberflächen und Gebäuden kommt es zu geringfügig verstärkter 

Absorption von kurzwelliger Strahlung und somit zur begrenzten Aufheizung dieser Flächen 

(Wärmeinseln). Durch die Gebäude und Erdwälle werden zudem die Windgeschwindigkeit und 

der Luftaustausch dezimiert. Das Plangebiet ist folglich ein kleiner mikroklimatisch 
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vorbelasteter Siedlungsbereich am Rande eines Kaltluftentstehungsgebietes mit wichtigen 

lufthygienischen Ausgleichsfunktionen.  

Die lokalklimatische Wirkung des Plangebietes ist aufgrund seiner relativ geringen Ausdehnung 

und seiner Lage am Waldrand hin zu ausgedehnten Offenlandflächen als relativ gering 

einzustufen.  

Der Bereich ist lufthygienisch durch Emissionen der nahe gelegenen Rinderanlage und 

verkehrsbedingte Emissionen durch die 200 m entfernte Bundesstraße gering vorbelastet. 

Bei Nichtdurchführung der Planung werden sich die Eigenschaften des Schutzgutes nicht 

erheblich ändern. 

 

Schutzgut Landschaft 

Ansatzpunkt zur Bewertung des Landschaftsbildes und der landschaftsgebundenen 

Erholungseignung ist § 1 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG, wonach auch die Vielfalt, Eigenart und 

Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft als Grundlage für Leben und 

Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten 

und unbesiedelten Bereich zu schützen sind. Dabei kann die Natur- und Erholungsfunktion im 

Hinblick auf das Landschaftsbild als die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, durch physisch 

und psychisch positive Wirkungen beim Menschen eine körperliche und seelische Regeneration 

hervorzurufen und den Menschen durch ein ästhetisch ansprechendes Landschaftsbild günstig zu 

beeinflussen, definiert werden. 

Das Plangebiet ist aufgrund der Einrahmung durch Waldflächen und der Reliefverhältnisse nur 

relativ engräumig von Norden her wahrnehmbar. Von der Bundestraße aus einer Entfernung von 

bis zu rund 200 m sind wegen des Reliefs nur die oberen Teile bzw. Dächer der Stallruinen 

sichtbar. Der kleine teilweise von Erdwällen und Gehölzen verdeckte Gebäudekomplex am 

Waldrand fällt dabei kaum ins Auge. Die Wirkung des Plangebietes auf die Landschaft ist daher 

als gering einzustufen. 

Die wesentlichen Merkmale des Landschaftsbildes würden bei Nichtdurchführung der Planung 

erhalten bleiben. 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Im Plangebiet selber sind keine Kultur- und Sachgüter von Bedeutung bekannt. Westlich des 

Plangebietes ist ein Fundplatz der neuesten Zeit/Lager des 2. Weltkrieges bekannt (Fundplatz 27 

Ziesar). 

Eine Änderung dieses Zustands ist auch bei Nichtdurchführung der Planung nicht absehbar. 

 

 

5.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

und Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich der 

Beeinträchtigungen 

 

Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 

Bevölkerung insgesamt 

Die Planung führt zur Neuerrichtung einer größeren Freiflächen-Photovoltaikanlage mit einer 

Fläche von rund 1 ha. Sie ist ein Baustein für die Entwicklung einer nachhaltigen lokalen 

Energieversorgung für ortsansässige Wirtschaftsbetriebe und die Bevölkerung durch erneuerbare 

Energien.  
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Die nächsten Wohnhäuser befinden sich am Gehlsdorfer Weg bzw. Birkenweg in rund 300 m 

und an der Paplitzer Chaussee in rund 400 m Entfernung. Zwischen Plangebiet und den 

Wohnhäusern liegen Wälder und eine Stallanlage, so dass die Anlage von den 

Wohngrundstücken aus nicht wahrnehmbar ist. Von der geplanten Photovoltaikanlage gehen 

keine relevanten Lärm-, Schadstoff-, Geruchs- oder Lichtemissionen aus. Auch etwaige 

Gesundheitsgefahren durch Elektrosmog sind nicht zu erwarten. 

Das Landesamt für Umwelt hat mit Stellungnahme vom 06.10.2020 folgende fachliche 

Beurteilung vorgenommen: „Vom Plangebiet können potentiell Lärmemissionen sowie Licht-

emissionen (Blendung) ausgehen, die geeignet sind, in angrenzenden Gebieten zu 

Überschreitungen von Grenz-, Richt- oder Orientierungswerten zu führen. Auf Grund der 

Entfernung zu den nächstgelegenen potentiellen Immissionsorten sind jedoch nachteilige 

Auswirkungen durch das Vorhaben auszuschließen.“ 

Das Vorhabengebiet ist aufgrund der engräumigen Einrahmung durch Erdwälle und der 

Reliefverhältnisse in der Landschaft kaum wahrnehmbar. Zur Einbindung der Anlage in die 

angrenzende Offenlandschaft sind an der nördlichen und nordöstlichen Seite eine Eingrünung 

durch freiwachsene Sträucher vorgesehen (vgl. auch unter Auswirkungen auf die Landschaft). 

Die Planung führt dadurch zu einer Aufwertung der Erlebnisfunktion des Landschaftsraumes. 

Fazit: Das Vorhaben hat positive Auswirkungen auf den Menschen. 

 

Auswirkungen auf  Pflanzen, Tiere und die biologische Vielfalt 

Die Planung führt nur zu einer unerheblichen Inanspruchnahme von bewachsenem Boden als 

Biotopfläche durch Neuversiegelung. Die bestehenden unversiegelten Freiflächen unter den 

Solarmodulen und zwischen den Modulreihen werden als Extensivgrünland entwickelt. In Folge 

der Planung werden die Ruderalfluren auf den unversiegelten Flächen in extensiv genutztes 

Grünland unter und zwischen den Solarmodulen umgewandelt. Mit dieser Umwandung geht in 

der Regel keine erhebliche Verschlechterung des Biotopwertes und damit der 

Lebensraumqualität für Pflanzen und Tiere einher.  

Die Planung erfordert die Rodung von infolge von natürlicher Sukzession entstandenen rund 10-

jährigen Kiefern (Pinus sylvestris) und von Holundersträuchern (Sambucus nigra) innerhalb der 

Anlage. 

Die Pflanzung von freiwachsenden Hecken an der Nord- und Nordostseite der Anlage führt zu 

einer deutlichen Aufwertung des Biotopwertes im Vergleich zum Bestand und dient auch dem 

Ausgleich für die Rodung von durch natürliche Sukzession entstandenen Sträuchern. 

Fazit: Die Planung führt nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Flora. 

Aus Gründen der Rechtssicherheit wurde ein Artenschutzbeitrag auf Grundlage mehrerer 

Begehungen erstellt
2
. Der Artenschutzbeitrag kommt zusammengefasst zu folgendem Ergebnis: 

„Im Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung erfolgen Maßnahmenempfehlungen zur 

Vermeidung des Eintretens artenschutzrechtlicher Verbote. Mit der Umsetzung 

artenschutzrechtlicher Vermeidungsmaßnahmen werden mögliche Verbotstatbestände gemäß 

§ 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG abgewendet, so dass keine Ausnahmegenehmigung nach 

§ 45 BNatSchG erforderlich wird.“ Der Artenschutzbeitrag mit seinen Ergebnissen ist im 

Einzelnen Anhang 1 zu entnehmen. 

Es wurden die folgenden erforderlichen Maßnahmen herausgearbeitet,  um im künftigen 

Baugenehmigungsverfahren ein mögliches Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände 

                                                 
2
 PLANUNGSBÜRO SCHNEEGANS: Bebauungsplan „Solarpark Ehemalige Schweineanlage südlich Paplitzer Chaussee“ 

der Stadt Ziesar, Artenschutzbeitrag mit faunistischer Bestandserfassung, Schorfheide, November 2020 
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für Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und europäischer Vogelarten zu vermeiden und 

allgemeine faunistische und ökologische Belange zu berücksichtigen: 

1. Die Errichtung der Solar-Freiflächenanlage erfolgt im Zeitraum von 01. September bis 15. 

März und damit außerhalb der Brutzeit. Mit der Bauzeitenregelung werden Brutstörungen von 

Bodenbrütern der Feldflur und Randsiedlern angrenzender Biotope vermieden und damit auch 

das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände. 

2. Zur Erhaltung der Wander- und Austauschbeziehungen von Kleinsäugern, Amphibien und 

Reptilien sind bei Einzäunungen die Zaununterkanten mindestens 20 cm 

3. Als Ersatz für Tagesquartierverluste durch Gebäudeabbruch werden 10 Fledermauskästen (je 

5 x Flachkasten und 5 x Rundkasten) an Waldbäumen im räumlichen Umfeld angebracht. Die 

Anbringung der Ersatzkästen erfolgt als vorgezogene Maßnahme mit zeitlichem Vorlauf, um 

die ökologische Funktionalität der betroffenen Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang zu 

wahren. Zu verwenden sind witterungsbeständige Fledermauskästen aus Holzbeton, 

beispielsweise von „Schwegler-Naturschutzprodukten“. 

4. Als Ersatz für Brutrevierverluste durch Gebäudeabbruch werden 12 Ersatznistkästen, davon 

6 x Nischenbrüter für Bachstelze und Hausrotschwanz und 6 x Höhlenbrüter für Blau- und 

Kohlmeise an Waldbäumen im räumlichen Umfeld angebracht. Die Anbringung der 

Ersatzkästen erfolgt als vorgezogene Maßnahme mit entsprechendem zeitlichem Vorlauf, um 

die ökologische Funktionalität der betroffenen Fortpflanzungsstätten im räumlichen 

Zusammenhang zu wahren. Zu verwenden sind witterungsbeständige Nistkästen aus 

Holzbeton mit Marderschutz, beispielsweise von „Schwegler-Naturschutzprodukten“, davon 

6 St. Nischenbrüterkasten, 3 St. Höhlenbrüterkasten Flugloch-DU 32 mm und 3 St. 

Höhlenbrüterkasten Flugloch-DU 28 mm. 

5. Die bisher unbefestigten Brachflächen der Stallanlage sollen als Extensivgrünland weiter 

entwickelt und als einschürige Mähwiese oder mit Schafbeweidung bewirtschaftet werden. 

Anzustreben ist eine einschürige Flächenmahd im August, zum Ende der Brutzeit, da mit 

einer geringen Mahdintensität die Entwicklung blütenreicher Vegetationsaspekte sowie höher 

Insektenvielfalt gefördert werden. Empfehlenswert ist dazu eine Flächenansaat mit regionalen 

Saatgutmischungen und hohem Kräuteranteil. Die Entwicklung von Extensivgrünland bewirkt 

für Vögel, Reptilien und Kleinsäuger eine Weiternutzung der ehemaligen Ackerbrache als 

Lebens und Nahrungsraum. Bodenbrüter kommen in ungemähten Grasflächen eher zum 

Bruterfolg, als auf kurzgeschnittenen Scherrasen und Samenstände bilden im Herbst eine 

wichtige Nahrungsbasis für Körnerfresser. 

6. Die aktuelle Brachfläche östlich vom künftigen Solarpark soll als Ackerbrache erhalten und 

nur extensiv bewirtschaftet werden. Zu erhalten sind auch Einzelgehölze wie Holunderbüsche 

auf den Bodenwällen im Plangebiet und umgebenden Flächen. Mit der Erhaltung von 

Brachflächen und Gehölzstandorten stehen für Arten wie Baumpieper, Heidelerche und 

Neutöter weiterhin geeignete Siedlungsgebiete im Umfeld zur Verfügung. 

Die Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung von Extensivgrünland auf den unbefestigten 

Flächen sowie zum Mindestabstand der Zaununterkante der Einfriedung werden durch 

Festsetzungen gesichert. Auf die Maßnahme zur Bauzeitenregelung wird im Bebauungsplan 

hingewiesen. Die Anbringung von Fledermauskästen und Ersatznistkästen für Vögel in den 

angrenzenden Wäldern wird mittels städtebaulichen Vertrages mit dem Vorhabenträger 

gesichert, der auch Eigentümer benachbarter Waldflurstücke ist. Mittels textlicher Festsetzung 

wird gesichert, dass bestehende Sträucher auf dem Erdwall im Plangebiet in die zu pflanzende 

Feldhecke zu integrieren sind.  
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Auswirkungen auf den Boden 

Die Modultische mit den Solarmodulen werden i. d. R. in parallelen Reihen installiert und auf 

Metallgestelle aufgeständert. Die Verankerung der Metallgestelle im bisher unversiegelten 

Boden erfolgt mittels zu rammenden Erdständern (eingerammte Stahlprofile) oder 

Erdschraubankern. Es ist nach gegenwärtigem Sachstand nicht beabsichtigt, die bestehenden 

versiegelten Flächen zu entsiegeln. Im Bereich der versiegelten Flächen werden die 

Metallgestelle nach Rückbau der Gebäude im vorhandenen Beton befestigt. Die Überschirmung 

des Bodens durch die Solarmodule auf den bisher unversiegelten Flächen stellt keine 

Neuversiegelung dar. Entsprechend des Konzeptplanes führt die Planung innerhalb des 

festgesetzten Sondergebietes zu einer Neuversiegelung durch ein Technikgebäude (Grundfläche 

rund 20 m
2
) und durch Fundamente für die Einfriedung (Annahme: Länge der Einfriedung rund 

450 m x 0,02 m). Eine Versiegelung von Wegen ist nicht beabsichtigt. Neuversiegelung 

verursacht den dauerhaften Verlust von Bodenfunktionen und stellt eine erhebliche 

Beeinträchtigung des Schutzgutes dar. Die Kompensation für die Neuversiegelung von 

wahrscheinlich maximal rund 50 m
2
 Boden erfolgt im Zusammenhang mit der Pflanzung einer 

Feldhecke im Plangebiet. 

Die verkehrliche Erschließung des Solarparks wird mittels Baulast durch die Rinderanlage der 

Fiener Agrargenossenschaft Ziesar eG und von dort aus über einen bestehenden 

landwirtschaftlich genutzten Weg und eine bestehende Ackerfläche gesichert. Der geplante Weg 

verläuft auf einer Länge von rund 114 m über einen bestehenden Intensivacker. Bei einer Breite 

von 3 m wird durch die neue Wegeführung eine Fläche von rund 350 m
2
 Intensivacker in 

Anspruch genommen. Um eine geordnete verkehrliche Erschließung zu sichern, kann eine 

Teilversiegelung des neuen Wegesteiles z. B. durch eine wassergebundene Decke erforderlich 

werden. Auch eine Teilversiegelung verursacht den dauerhaften Verlust von Bodenfunktionen 

und stellt eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes dar. Die Kompensation für die 

Teilversiegelung der neuen noch unbebauten Wegesführung über bestehenden Intensivacker von 

wahrscheinlich maximal rund 350 m
2
 Boden erfolgt im Zusammenhang mit der Pflanzung einer 

Feldhecke im Plangebiet. 

Baubedingt kann es geringfügig durch Baufahrzeuge (Materialtransport, Erdarbeiten) und 

Bauabläufe (Lagerung und Modul-Aufbau) sowie durch Verlegung der Erdkabel zu Boden-

beeinträchtigungen durch Verdichtung, Erdaushub oder Umlagerung kommen. Durch die 

erforderliche Erdverkabelung von den Modultischen zum Technikgebäude wird die obere 

Bodenschicht verletzt. Um die Eingriffe in den Boden zu minimieren, soll der Wiedereinbau des 

Bodens nach Verlegung der Kabel sorgfältig vorgenommen werden. Die Wirtschaftswege 

zwischen den Modultischen und entlang der Einfriedung bleiben unversiegelt. Die Befahrung der 

Wege durch Wartungsfahrzeuge kann zu einer geringfügigen Verdichtung des Bodens führen. 

Die Überschirmung durch die Module kann zu verringertem Niederschlag unter den Modulen 

und somit zu oberflächlichem Austrocknen des Bodens führen. Bei einer GRZ 0,6 ist der 

Abstand zwischen den Modulreihen jedoch ausreichend. Aufgrund der geringen Reliefenergie 

im Plangebiet ist nicht davon auszugehen, dass das von den Modulflächen ablaufende 

Niederschlagswasser zu Bodenerosion führen wird. 

Fazit: Die Neuversiegelung von bis zu rund 30 m
2
 führt zu einer erheblichen Beeinträchtigung 

des Schutzgutes Boden. Durch Bau und Betrieb der Anlage infolge von Erdkabelverlegung, 

Bodenbewegung und Befahrung kann es darüber hinaus zu geringfügigen nicht erheblichen 

Beeinträchtigungen kommen. 
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Auswirkungen auf das Wasser 

Eine erhebliche Beeinträchtigung von Oberflächengewässern durch die Planung ist schon 

aufgrund der relativ großen Entfernung nicht zu erwarten. 

Die Grundwasserneubildungsrate wird durch die Aufstellung von Modultischen auf teilweise 

bereits versiegelten Flächen nicht beeinträchtigt. Eine Einschränkung der Grundwasserneu-

bildung ist nicht zu erwarten. 

Auf den bestehenden Freiflächen kann das Niederschlagswasser unter den mit Schlitzen 

versehenen Modultischen und zwischen den Modulreihen weiterhin ungehindert versickern. Die 

bestehenden Freiflächen unter den Modulen und zwischen den Modulreihen werden als 

Extensivgrünland angelegt. Die Änderung der  Flächennutzung bewirkt im Vergleich zu den 

bestehenden Ruderalfluren keine erhebliche Veränderung der Bodenstruktur. Insgesamt ist daher 

nicht mit einer Verringerung des Wasserrückhaltevermögens zu rechnen.  

Fazit: Die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind nicht erheblich. 

 

Auswirkungen auf die Luft und das Klima 

Eine wesentliche Intension für den Einsatz von Photovoltaik-Anlagen ist die Reduzierung von 

klimabeeinflussenden Gasen, die z. B. bei üblichen Verbrennungsvorgängen bei der 

Stromgewinnung auftreten. Im Gesamtkontext der nationalen Energieerzeugung ist somit davon 

auszugehen, dass die Anlage positive Auswirkungen auf das Klima hat. 

Die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage auf diesem Standort kann im Hinblick auf 

die Vorbelastung durch Bebauung und Versiegelung, die Lage am Waldrand und die geringe 

Größe der Fläche nicht zu wesentlichen Veränderungen des Lokalklimas führen.  

Fazit: Die Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft sind unerheblich. 

  

Auswirkungen auf die Landschaft 

Auswirkungen von Freiflächen-Photovoltaikanlage auf das Landschaftsbild ergeben sich 

allgemein insbesondere durch ihre Flächengröße und die Reliefenergie. Aufgrund der relativ 

geringen Höhe der Solarmodule können sie relativ leicht von anderen Strukturen verdeckt 

werden. Auch kleinere, linienhafte oder vereinzelt vorkommende Vegetationsstrukturen können  

insbesondere bei geringer Reliefenergie den visuellen Wirkbereich begrenzen. Durch eine 

mindestens teilweise Eingrünung des Gebietes kann die Wirkintensität der Anlage auf ein 

unerhebliches Maß reduziert werden.  

Das Landschaftsbild wird durch die Errichtung der solitären Freiflächen-Photovoltaikanlage 

anstelle einer ruinösen Stallanlage am Waldrand verändert. Die Modultische der geplanten 

Anlage sind dabei mit einer geplanten Höhe von bis zu 5 m um rund 1,50 m höher als die 

Firsthöhe der bestehenden Ställe. Aufgrund der flächenhaften Anordnung der Solarmodule über 

beinahe das gesamte Plangebiet und die größere Höhe der geplanten Modultische wird der 

Solarpark zukünftig deutlicher  in der Landschaft in Erscheinung treten als die bestehende 

Stallanlage, auch wenn die einrahmenden Erdwälle und Gehölze erhalten bleiben. Zur weiteren 

Aufwertung des Landschaftsbildes ist die Pflanzung von weiteren Gehölzen am Nord- und 

Nordostrand der geplanten Anlage in Ergänzung bestehender Gehölzgruppen geplant. Dadurch 

wird gewährleistet, dass die Anlage in der Landschaft zukünftig nur begrenzt wahrnehmbar sein 

wird. 

Die Baustelle und ihre Nebeneinrichtungen (z. B. Materiallager u. ä.) beeinträchtigen 

vorübergehend das Landschaftsbild. Aufgrund der zeitlichen Begrenzung der Baumaßnahmen ist 

diese Wirkung jedoch gering und unerheblich. 
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Fazit: Das Schutzgut Landschaft wird nicht erheblich beeinträchtigt. 

 

Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete 

Das Plangebiet liegt nicht im Einflussbereich von FFH- Gebieten. 

Rund 230 m nördlich bzw. nordöstlich des Sondergebiets beginnt das Europäische 

Vogelschutzgebiet (SPA) „Fiener Bruch“. Zwischen dem Plangebiet und dem Vogelschutzgebiet 

liegt die Paplitzer Chaussee als Bundesstraße. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand ist aufgrund 

der Entfernung und der bereits zwischen Plangebiet und Vogelschutzgebiet gelegenen 

Nutzungen nicht abzusehen, dass das Vorhaben auch aufgrund seiner Größenordnung zu 

erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgebietes führen könnte. 

Fazit: Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes. 

 

Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Da im Plangebiet selber und in seinem Umgebungsbereich keine Kultur- und Sachgüter von 

Bedeutung vorhanden bzw. bekannt sind, sind durch die Planung keine erheblichen 

Beeinträchtigungen dieses Schutzgutes zu erwarten. 

 

Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern 

Von den geplanten Photovoltaikanlagen gehen allgemein keine Lärm-, Schadstoff- oder 

Geruchsemissionen aus. Auch etwaige Gesundheitsgefahren durch Elektrosmog sind nicht zu 

erwarten. Die Anlagen dienen der Vermeidung von Emissionen im Gesamtkontext der 

nationalen Energieerzeugung. 

Die Aufstellung und der Betrieb der Anlagen erzeugen keine relevanten Abfälle und Abwässer. 

 

 

Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Die Nutzung erneuerbarer Energien ist ausdrücklicher Inhalt der Planung. Die sparsame und 

effiziente Nutzung von Energie ist kein Gegenstand des vorliegenden Bebauungsplanes. 

 

 

Darstellung von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, 

Abfall- und Immissionsschutzrechts 

Die Stadt Ziesar verfügt über einen aufgestellten Landschaftsplan aus den Jahren 1998/99. Zu 

den sich aus dem Landschaftsplan ergeben Entwicklungszielen für das Plangebiet können keine 

Aussagen getroffen werden. 

Es sind keine für die Änderung relevanten Pläne des Wasser-, Abfall- und Immissions-

schutzrechtes bekannt.  

 

Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung 

zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Immissionsgrenzwerte 

nicht überschritten werden 

Es ist nicht zu erwarten, dass die Vorhaben aufgrund ihrer Lagemerkmale und ihres relativ 

begrenzten Umfangs zu einer signifikanten Veränderung der Luftqualität führen kann. 
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Wechselwirkungen zwischen den einzelnen belangen des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 

Nr. 7 Buchstaben a bis d BauGB 

Wirkfaktor: 

wirkt auf: 

Mensch Boden Wasser Luft/Klima Biotope/ 

Fauna 

Landschafts- 

bild 

Kultur-

güter 

Mensch  Standort für 

Kulturpflanzen, 

Gehölze 

Rückhaltung 

und 

Verwendung 

Frischluft-

zufuhr 

Vielfalt erhöht 

Aufenthalts-

attraktivität  

Aufenthalts-

qualität durch 

Einbindung in 
Landschaft 

Identität mit 

der 

Gemeinde 

Boden Belastung 

durch 
Versiegelung 

und 

Schadstoffe 

 Einfluss auf 

Bodenart, 
Erosion 

Erosion durch 

Wind und 
Niederschlag 

Ganzjährige 

Vegetations-
decke = 

Erosions-

schutz 

Topographie 

und Relief 
prägen 

Landschaftsbild 

 

Wasser Gefahr von 

Schadstoff-
eintrag 

Schadstofffilter 

und –puffer, 
Ausgleichs-

körper im 

Wasserhaushalt 

 Einfluss auf 

Grundwasser-
neubildung 

Vegetation 

erhöht Filter- 
und Speicher-

fähigkeit des 

Bodens 

Wasser 

beeinflusst 
Topographie 

 

Luft/Klima  klimatisch 

ausgleichend 

Verdunstung, 

Frischluft-

bildung 

 Windschutz, 

klimatisch 

ausgleichend, 

Topographie 

beeinflusst 

Frischluft 

 

Biotope/ 

Fauna 

Frequentierung 

durch Personal 
als Störfaktor 

Lebensraum, 

Nahrungs- und 
Bruthabitat, 

Vegetations-

fläche 

Einfluss des 

Bodenwasser-
haushalts auf 

Vegetaion 

Einfluss auf 

die Arten-
zusammen-

setzung 

Vegetation 

bedingt 
Zusammen-

setzung der 

Tierwelt 

Biotop-

vernetzung 

 

Landschafts- 

bild 

Einflussnahme 

durch 
Bebauung und 

Gelände-

modellierung 

Standortfaktor 

für Vegetation, 
landschaftsbild-

prägend 

Standortfaktor 

für Vegetation 

Standort-

faktor für 
Vegetation 

Struktur- und 

Artenreichtum 
bedingen 

Natürlichkeit 

und Vielfalt 

  

Kulturgüter Einflussnahme 

durch 

Bebauung und 
Gelände-

modellierung 

Standortfaktor 

für Vegetation 

Standortfaktor 

für Vegetation 

Standort-

faktor für 

Vegetation 

   

Wechselwirkungen könnten bei der vorliegenden Planung im Wesentlichen potentiell zwischen 

Boden, Wasserhaushalt, Lebensräumen für Pflanzen und Tiere, Mikroklima, dem 

Landschaftsbild und dem Menschen bestehen. Da mit dem Vorhaben keine weitere Versiegelung 

verbunden ist, sind erhebliche Wechselwirkungen zwischen dem Schutzgut Boden und den 

Schutzgütern Pflanzen/Tiere, Grundwasser sowie Luft/Klima nicht zu erwarten. Die 

vorhabenbezogenen Auswirkungen auf das Schutzgut Luft/Klima sind relativ gering. Die Lage 

am Rande eines Kaltluftentstehungsgebietes hat in Bezug auf die lufthygienische Funktion auch 

keine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Mensch zur Folge.  

Die Umweltfolgen der möglichen Wechselwirkungen sind grundsätzlich als unerheblich zu 

beurteilen. Eine Verstärkung erheblicher Umweltauswirkungen durch sich negativ verstärkende 

Wechselwirkungen ist nicht zu erwarten. 

Die Pflanzung einer Feldhecke am nördlichen und nordöstlichen Rand der Anlage wirkt sich 

positiv auf das Schutzgut Pflanzen/Tiere (Entwicklung von Habitatfunktionen) sowie auf die 

Schutzgüter Landschaftsbild und Mensch aus. Gleichzeitig kann die Gehölzpflanzung auch das 

Mikroklima positiv beeinflussen (Erhöhung der Boden- und Luftfeuchte, kleinräumige 

Verringerung der Winderosion). 
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Die Entwicklung von Extensivgrünland (regelmäßige Mahd mit Entfernung des Mahdgutes, 

Verzicht auf Düngung) kann langfristig zu einem Nährstoffaustrag führen und wirkt sich daher 

positiv auf die Schutzgüter Boden und Grundwasser aus. 

 

5.4 Beschreibung der geplanten Maßnahmen, mit denen festgestellte erhebliche 

nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, verhindert, verringert oder 

ausgeglichen werden sollen 

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

Durch folgende Maßnahmen, die Inhalt der Festsetzungen des Bebauungsplanes oder des 

städtebaulichen Vertrages zwischen Gemeinde und der Vorhabenträgerin sind, werden 

erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, verhindert oder verringert: 

M1 Die maximale Höhe baulicher Anlagen wird zur Minderung von Eingriffen in das 

Landschaftsbild auf das für eine Freiflächen-Solaranlage an diesem Standort erforderliche 

Maß von 4 m begrenzt. Dies wird durch Festsetzung gesichert.  

M2 Für den sparsamen Umgang mit Grund und Boden soll die Neuversiegelung auf das 

erforderliche Maß begrenzt werden. Mittels textlicher Festsetzung wird gesichert, dass 

Pflegewege zwischen den Modultischen nur unbefestigt auszubilden sind. Soweit für 

Zufahrten und Stellplätze eine dauerhafte Befestigung erforderlich ist, ist diese 

Befestigung nur wasserdurchlässig (Rasenpflastersteine, Schotterrasen, wassergebundene 

Decke) auszuführen. 

M 3 Als Ersatz für Tagesquartierverluste durch Gebäudeabbruch werden 10 Fledermauskästen 

(je 5 x Flachkasten und 5 x Rundkasten) an Waldbäumen im räumlichen Umfeld 

angebracht. Die Anbringung der Ersatzkästen erfolgt als vorgezogene Maßnahme mit 

zeitlichem Vorlauf, um die ökologische Funktionalität der betroffenen Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang zu wahren. Zu verwenden sind witterungsbeständige 

Fledermauskästen aus Holzbeton, beispielsweise von „Schwegler-Naturschutzprodukten“. 

 Die Maßnahme wird mittels städtebaulichen Vertrag gesichert.  

M 4 Als Ersatz für Brutrevierverluste durch Gebäudeabbruch werden 12 Ersatznistkästen, 

davon 6 x Nischenbrüter für Bachstelze und Hausrotschwanz und 6 x Höhlenbrüter für 

Blau- und Kohlmeise an Waldbäumen im räumlichen Umfeld angebracht. Die Anbringung 

der Ersatzkästen erfolgt als vorgezogene Maßnahme mit entsprechendem zeitlichem 

Vorlauf, um die ökologische Funktionalität der betroffenen Fortpflanzungsstätten im 

räumlichen Zusammenhang zu wahren. Zu verwenden sind witterungsbeständige 

Nistkästen aus Holzbeton mit Marderschutz, beispielsweise von „Schwegler-

Naturschutzprodukten“, davon 6 St. Nischenbrüterkasten, 3 St. Höhlenbrüterkasten 

Flugloch-DU 32 mm und 3 St. Höhlenbrüterkasten Flugloch-DU 28 mm. 

 Die Maßnahme wird mittels städtebaulichen Vertrag gesichert.  

M 5 Die Flächen unter den Modulen, zwischen den Modulreihen und nicht mit Gehölzen 

bewachsenen oder bepflanzten Restflächen innerhalb des Sondergebiets sind als Grünland 

mit einer Mischung aus heimischen Wiesengräsern und Kräutern anzulegen. Dazu wird 

festgesetzt, dass die unbefestigten Flächen mit Ausnahme der durch Sträucher bepflanzten 

Flächen mit gebietsheimischen Landschaftsrasen anzusäen sind. Aus ökologischen 

Gründen wird bestimmt, dass für die Ansaat eine Regiosaatgutmischung (RSM Regio) UG 

4 – Ostdeutsches Tiefland zu verwenden ist.  
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 Die Mahd dieser Flächen erfolgt nur außerhalb der Nist-, Brut- und Aufzuchtzeit von 

bodenbrütenden Vogelarten ein- bis maximal zweimal jährlich. Alternativ ist auch eine 

Beweidung möglich. Der Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden ist nicht erlaubt. 

 Die Maßnahme wird durch textliche Festsetzung im Bebauungsplan gesichert. Die Details 

der Pflege und Entwicklung sollen in einem städtebaulichen Vertrag geregelt werden. 

M 6 Um die Anlage für Kleintiere durchgängig zu halten, wird mittels textlicher Festsetzung 

gesichert, dass Einfriedungen nur mit Bodenfreiheit von mindestens 20 cm zulässig sind. 

M 7 Das unverschmutzte Niederschlagswasser ist großflächig im Plangebiet zu versickern. 

Kompensationsmaßnahme 

Zur weitgehenden Einbindung der Anlage in die umgebende Offenlandschaft werden entlang der 

nördlichen und nordöstlichen Grenzen des Sondergebietes in der Regel 8 m breite Flächen zum 

Anpflanzen von Sträuchern festgesetzt.  

In der Pflanzfläche ist eine lückige Feldhecke zu pflanzen. Es sollen standortgerechte Sträucher 

aus verschiedenen heimischen Arten mit Wuchshöhen von bis zu 5 m verwendet werden. Die 

Maßnahme wird durch folgende textliche Festsetzung gesichert: „Innerhalb der Fläche zum 

Anpflanzen von Sträuchern ist eine lückige Feldhecke unter Verwendung von standort- 

gerechten Sträuchern verschiedener heimischer Arten an- zulegen. Je 100 m
2
 Pflanzfläche sind 

jeweils 15 Sträucher der Arten Rosa canina, Viburnum opulus und Rhamnus catharticus in der 

Mindestqualität 70/90, jeweils 15 Sträucher der Arten Prunus spinosa und Cornus sanguinea in 

der Mindestqualität 70/90 und 10 Sträucher der Arten Crataegus monogyna und Sambucus nigra 

in der Mindestqualität 60/100 zu pflanzen. Bestehende Sträucher sind zu integrieren.“ 
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Bilanzierung 

 

Eingriff-Ausgleich-Bilanzierung 

 
EINGRIFF    VERMEIDUNG AUSGLEICH + ERSATZ     
Kon-

flikt 

Nr. 

Beschreibung des Eingriffs bzw. 

der betroffenen Funktionen 

Umfang des 

Verlustes 

(Fläche, 

Anzahl u. ä. 

Angaben) 

Weitere Angaben 

(z. B. Wertstufe, 
Beeinträchtigungs-

intensität, Dauer, Art 

des Eingriffs, 
Kompensationsfaktor 

Beschreibung der 

Vermeidung und 

Minderung 

Maß-

nah-

men-

Nr. 

Beschreibung der Maßnahmen Umfang der 

Maßnahme 

(Fläche, 

Anzahl u. ä. 

Angaben) 

Ort der Maßnahme, 

zeitlicher Verlauf 

der Umsetzung 

Einschätzung der 

Ausgleichbarkeit/

der Ersetzbarkeit; 

verbleibende 

Defizite 

Boden          

1 Dauerhafter Verlust von 

Sandboden allgemeiner  

Funktionsausprägung 

durch Überbauung 

Rund  

50 m
2
 

gering-mittlere 

Wertstufe, Total-

verlust, dauer-

haft, anlage-

bedingt 

1:2 

Begrenzung der 

möglichen 

Anlagen  

K 1 Pflanzung einer mindestens 5 m 

breiten Feldhecke 

100 m
2
   Im Plangebiet, 

zeitgleich mit 

Umsetzung der 

Maßnahme 

Ersetzbar, 

keine Defizite 

2 Dauerhafter Verlust von 

Sandboden allgemeiner  

Funktionsausprägung 

durch Teilversiegelung für 

einen neuen Weg 

Rund  

350 m
2
 

gering-mittlere 

Wertstufe, Total-

verlust, dauer-

haft, anlage-

bedingt 

1:1 

Sicherung der 

kürzestmög-

lichen Weges-

führung über 

bestehenden 

Intensivacker 

K 1 Pflanzung einer mindestens 5 m 

breiten Feldhecke 

350 m
2
   Im Plangebiet, 

zeitgleich mit 

Umsetzung der 

Maßnahme 

Ersetzbar, 

keine Defizite 

Landschaft          

3 Beeinträchtigung des Land-

schaftsbildes in Richtung 

Norden und Osten 

 mittel 

 

Lage am 

Waldrand, 

Begrnzung der 

Höhe baulicher 

Anlagen 

K 1 Pflanzung einer mindestens 5 m 

breiten Feldhecke zur Ein-

grünung des Vorhabengebietes 

Rund  

450 m
2 

(inkl.
 
Unter-

brechungen 

der Hecke) 

Im Plangebiet, 

zeitgleich mit 

Umsetzung der 

Maßnahme 

Ersetzbar, 

keine Defizite 

 

Abkürzungen:  K: Kompensationsmaßnahme 

 

Die Eingriffsbilanzierung belegt, dass die durch den Bebauungsplan ermöglichten Eingriffe vollständig kompensiert werden. 
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5.5 Darstellung in Betracht kommender anderweitiger Planungsmöglichkeiten 

Vergleiche Kapitel 5.1.2 der vorliegenden Begründung. 

 

5.6 Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 

Buchstabe j BauGB 

Photovoltaikanlagen sind nach vorliegendem Kenntnisstand nicht anfällig für schwere  

Unfälle oder Katastrophen. Insofern sind auch kaum Auswirkungen  durch schwere Unfälle 

und Katastrophen auf Belange des Umweltschutzes zu erwarten.  

 

5.7 Wichtigste Merkmale der verwendeten technischen Verfahren und 

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Als methodische Grundlage für die Erfassung der Biotoptypen wurde Band 1 (Kartierungs-

anleitung und Anlagen) und Band 2 (Beschreibung der Biotoptypen) der Biotopkartierung 

Brandenburg vom April 2009 verwendet.  Grundlagen für die Bestandsermittlung bildeten die 

Auswertung der Plangrundlage und Ortsbesichtigungen. Darüber hinaus wurden mit 

Ausnahme eines Artenschutzgutachtens keine Gutachten, Messungen o.ä. zur Erhebung und 

Bewertung der Umweltsituation und der möglichen Auswirkungen der Planung beauftragt 

oder erstellt. Die Eingriffsbilanzierung erfolgte unter Berücksichtigung der Hinweise zum 

Vollzug der Eingriffsregelung. Der Umfang und Detaillierungsgrad für die Ermittlung der 

Umweltbelange, wurde nach Auswertung der frühzeitigen Beteiligung und der Vor-Ort-

Begehung von der Gemeinde festgelegt. 

Für die Bewertung der Fauna wurde im Rahmen des Artenschutzgutachtens auf die Rote Liste 

gefährdeter Tiere Deutschlands und einschlägige Arbeitshilfen und Leitfäden zurückgegriffen. 

 

5.8 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen 

Die Stadt, die zuständigen Behörden und die Öffentlichkeit nehmen die erforderlichen 

Kontroll- und Monitorfunktionen wahr. Die plankonforme und qualitätsgerechte 

Durchführung der Pflanzung von Feldhecken und der Entwicklung von Dauergrünland 

entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplanes ist von der Stadt Ziesar und den 

zuständigen Ämtern festzustellen. Die neu zu pflanzenden Sträucher und die sonstigen 

Bepflanzungen sind dauerhaft zu pflegen und zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Hierzu 

soll mindestens alle 5 Jahre eine Qualitätskontrolle durch die Stadt Ziesar erfolgen. 

 

5.9 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Ziel der Planung ist die geordnete Entwicklung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage. Es 

werden insgesamt 10.800 m
2
 sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung 

Photovoltaikanlage festgesetzt. Das Plangebiet hat für das Schutzgut Pflanzen/Tiere eine 

mittlere, für die Schutzgüter Boden und Landschaft eine geringe bis mittlere Bedeutung und 

für die Schutzgüter Mensch, Luft/Klima und Kulturgüter eine gering Bedeutung. Die Planung 

ist ein Baustein für die Entwicklung einer nachhaltigen lokalen Energieversorgung für 

ortsansässige Wirtschaftsbetriebe und die Bevölkerung durch erneuerbare Energien. Durch 

das Vorhaben werden die Schutzgüter Boden und Pflanzen durch Neuversiegelung von bis zu 

50 m
2
 erheblich beeinträchtigt. Darüber hinaus gehen durch den Abriss von ruinösen 

Gebäuden Ruhe- und Fortpflanzungsstätten von Fledermäusen und Vögeln verloren. 
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Diese Beeinträchtigungen werden insbesondere durch folgende Maßnahmen innerhalb des 

Plangebietes gemindert und kompensiert: 

- Begrenzung der zulässigen Höhe baulicher Anlagen auf 4 m über Geländeoberkante. 

- Mittels textlicher Festsetzung wird gesichert, dass Pflegewege zwischen den 

Modultischen nur unbefestigt auszubilden sind. Soweit für Zufahrten und Stellplätze eine 

dauerhafte Befestigung erforderlich ist, ist diese Befestigung nur wasserdurchlässig 

(Rasenpflastersteine, Schotterrasen, wassergebundene Decke) auszuführen.  

- Als Ersatz für Tagesquartierverluste durch Gebäudeabbruch werden 10 Fledermauskästen 

(je 5 x Flachkasten und 5 x Rundkasten) an Waldbäumen im räumlichen Umfeld 

angebracht. 

- Als Ersatz für Brutrevierverluste durch Gebäudeabbruch werden 12 Ersatznistkästen, 

davon 6 x Nischenbrüter für Bachstelze und Hausrotschwanz und 6 x Höhlenbrüter für 

Blau- und Kohlmeise an Waldbäumen im räumlichen Umfeld angebracht. 

- Die unbefestigten Flächen sollen als extensives Dauergrünland entwickelt werden und 

sind mit Ausnahme der durch Sträucher bepflanzten Flächen mit gebietsheimischen 

Landschaftsrasen anzusäen.   

- Entlang der nördlichen und nordöstlichen Grenze des Plangebietes ist eine mindestens 

5 m breite lückige Feldhecke zu pflanzen. Die 8 m breite Pflanzfläche umfasst rund 

900 m
2
. 

 

5.10 Referenzliste der Quellen 

Folgende Daten und Gutachten liegen vor und wurden für die Umweltprüfung ausgewertet:  

- PLANUNGSBÜRO SCHNEEGANS: Bebauungsplan „Solarpark Ehemalige Schweineanlage 

südlich Paplitzer Chaussee“ der Stadt Ziesar, Artenschutzbeitrag mit faunistischer 

Bestandserfassung, Schorfheide, November 2020 

- Flächennutzungsplan der Stadt Ziesar 

- Stellungnahme des Landkreises Oder-Spree vom 02.10.2020 

- Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt vom 06.10.2020 

- Stellungnahme des Landesbüros anerkannter Naturschutzverbände vom 05.10.2020. 

 

 

6.  Flächenbilanz 

Die im Bebauungsplan festgesetzten Gebiete bzw. Flächen weisen folgende Flächengrößen 

auf: 

 

Gebiet bzw. Fläche Fläche in m
2
 

Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Photovoltaikanlage 10.800 

(davon überbaubare Grundstücksfläche)   (8.300) 

(davon Fläche zum Anpflanzen von Sträuchern)      (900) 

Fläche für Geh-, Fahr- und Leistungsrechte   3.000 

Gesamt 13.800 
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Abkürzungen 

BauGB Baugesetzbuch 

BauNVO Baunutzungsverordnung 

BbgBO Brandenburgische Bauordnung 

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz 

BP Bebauungsplan 

FFH Flora-Fauna-Habitat 

GRZ Grundflächenzahl 

FNP Flächennutzungsplan 

 

 

 

 

 

Verzeichnis der rechtlichen Grundlagen und sonstigen Quellen 

 

Rechtliche Grundlagen 

Bundesrecht 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Neufassung vom 03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634), zuletzt 

geändert das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728) 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 

BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I, S. 3786) 

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes 

(Planzeichenverordnung - PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991, S. 58), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I, S. 1057) 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I, S. 2542), zuletzt geändert 

durch Artikel 290 der Verordnung vom 19.06.2020 (BGBl. I S. 1328) 

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2021) vom 21.07.2014 (BGBl. I S. 1066), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.12.2020 (BGBl. I S. 3138) 

 

Landesrecht 

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

15.11.2018 (GVBl. I, Nr. 39, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18.12.2020 

(GVBl. I, Nr. 44) 

Brandenburgisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (BbgNatSchG) in der 

Neufassung vom 26.05.2004 (GVBl. I, S. 350), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 

vom 15.07.2010 (GVBl. I/2010, Nr. 28), ab dem 01.06.2013 ersetzt durch das 

Brandenburgische Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (BbgNatSchAG) vom 

21.01.2013 (GVBl. I/2013, Nr. 3) 

Gemeinsames Landesentwicklungsprogramm Berlin/Brandenburg vom 18.12.2007 (GVBl. I 

2007, S. 235) 
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Verordnung über den Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP 

HR) vom 01.07.2019 (GVBl. II 2019, S. …) 

 

Gemeinderecht 

Flächennutzungsplan der Stadt Ziesar 

 

Sonstiges 

PLANUNGSBÜRO SCHNEEGANS: Bebauungsplan „Solarpark Ehemalige Schweineanlage südlich 

Paplitzer Chaussee“ der Stadt Ziesar, Artenschutzbeitrag mit faunistischer Bestandserfassung, 

Schorfheide, November 2020 

  



 

 

Anhang 1: Artenschutzbeitrag 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 


